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Kapitel 1 

Einleitung 

„Die Form der Einheit ist gefunden. Nun gilt es, 
sie mit Inhalt und Leben zu erfüllen.“1 

Die deutsche Wiedervereinigung ist eines der wichtigsten Ereignisse für die 
Bundesrepublik Deutschland und zugleich auch eine der bekanntesten Staa-
tensukzessionen in der Geschichte. Obwohl sie heute vielen als selbstver-
ständlich gilt2 und auf den ersten Blick die Beständigkeit von Staaten nahe-
liegt, sind Staatensukzessionen seit jeher ein allgegenwärtiges Phänomen. 
Dem Internationalen Privatrecht, welches das anwendbare Recht in grenz-
überschreitenden Fällen bestimmt, liegt hingegen das Konzept von unbeweg-
lichen Staatsgrenzen und festen Staatsterritorien zugrunde. Tritt nun neben 
den „bekannten“ Konflikt der Rechtsordnungen in grenzüberschreitenden 
Fällen eine Staatensukzession, muss diese in das gegenwärtige kollisions-
rechtliche System integriert werden – für das Internationale Privatrecht stel-
len sich neue Herausforderungen. 

A. Relevanz der Thematik 
A. Relevanz der Thematik 
Blickt man zurück in die jüngere deutsche bzw. europäische Geschichte, so 
zeigt sich nicht nur durch die bereits erwähnte deutsche Wiedervereinigung 
die Relevanz dieses Themas: Seit Inkrafttreten des Grundgesetzes 1949 kam 
es bereits zu zwei Änderungen hinsichtlich seines räumlichen Geltungsbe-
reichs: die Inkorporation des Saarlandes 19573 sowie die Eingliederung der 

 
1 v. Weizsäcker, Ansprache des Bundespräsidenten beim Staatsakt zum "Tag der deut-

schen Einheit" Berlin, 03.10.1990. 
2 Rau, Rede beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit Dresden, 03.10.2000; Rau, 

Rede zum Festakt zum Jahrestag der Deutschen Einheit Berlin, 03.10.2002 stellt auch 2002 
fest, dass für Kinder die deutsche Einheit selbstverständlich ist; zum Meinungsbild hin-
sichtlich der Anerkennung der deutschen Einheit Hanf/Liebscher/Schmidtke, in: Kollmor-
gen/Koch/Dienel, Diskurse der deutschen Einheit, S. 250ff.; vgl. zum Stand der deutschen 
Einheit Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Jahresbericht der Bundesregierung 
zum Stand der Deutschen Einheit 2019. 

3 Uhlhorn, in: Grundmann, Handbuch der deutschen Geschichte, S. 143; Zimmer, Ge-
waltsame territoriale Veränderungen und ihre völkerrechtliche Legitimation, S. 153ff. 
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Deutschen Demokratischen Republik 1990. Erweitert man diesen Blick auf 
das heutige Territorium der Europäischen Union, so kam es seit ihrer Grün-
dung bzw. der Gründung ihres Vorgängers der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft 1957 zu sechs Staatensukzessionen: Bereits 1960 fand die Separa-
tion Zyperns vom Vereinigten Königreich statt.4 23 Jahre später, 1983, kam 
es auf zypriotischem Gebiet erneut zu einer Staatensukzession in Form einer 
Sezession: Die Türkische Republik Nordzypern, welche bereits seit 1975 als 
de facto-Regime bestand, spaltete sich von der Republik Zypern ab.5 1964 
separierte sich Malta vom Vereinigten Königreich.6 Im Zuge des Zerfalls des 
Ostblocks wurde nicht nur 1990 die Deutsche Demokratische Republik in die 
Bundesrepublik Deutschland inkorporiert, auch das Baltikum separierte sich 
von der Sowjetunion: Litauen erklärte 1990 zum ersten Mal seine Unabhän-
gigkeit7 und Estland und Lettland folgten 1991.8 Die Sozialistische Föderati-
ve Republik Jugoslawien zerfiel ab 1991 in die heutigen Staaten Bosnien-
Herzegowina,9 das Kosovo,10 Kroatien,11 Nordmazedonien,12 Montenegro,13 
Serbien14 und Slowenien.15 Schließlich bleibt noch die Dismembration der 

 
4 Krumbiegel, Die Pflicht zur Nicht-Anerkennung völkerrechtswidriger Gebietsände-

rungen, S. 92; Ott, Das Recht auf Sezession als Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker, S. 245; Springhall, Decolonization since 1945, S. 100. 

5 Krumbiegel, Die Pflicht zur Nicht-Anerkennung völkerrechtswidriger Gebietsände-
rungen, S. 94; Ott, Das Recht auf Sezession als Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker, S. 246; Saxer, Die internationale Steuerung der Selbstbestimmung und der Staats-
entstehung, S. 543; Talmon, Kollektive Nichtanerkennung illegaler Staaten, S. 25. 

6 Dobie, Malta's road to independence, S. 258ff.; Springhall, Decolonization since 
1945, S. 102. 

7 Kasekamp, A history of the Baltic states, S. 167. 
8 Kasekamp, A history of the Baltic states, S. 171. 
9 Džaja, in: Sundhaussen/Clewing, Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, S. 178ff.; 

Ott, Das Recht auf Sezession als Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts der Völker, 
S. 320ff. 

10 Grimmeiß, Sezession und Reaktion, S. 157ff.; Krumbiegel, Die Pflicht zur Nicht-
Anerkennung völkerrechtswidriger Gebietsänderungen, S. 96ff.; Saxer, Die internationale 
Steuerung der Selbstbestimmung und der Staatsentstehung, S. 609ff. 

11 Barth, Der Zerfall Jugoslawiens und die Folgen für Europa, S. 41; Ott, Das Recht auf 
Sezession als Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts der Völker, S. 302ff.; Saxer, Die 
internationale Steuerung der Selbstbestimmung und der Staatsentstehung, S. 558. 

12 Barth, Der Zerfall Jugoslawiens und die Folgen für Europa, S. 43; Hatschikjan, in: 
Sundhaussen/Clewing, Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, S. 581. 

13 Bartl, in: Sundhaussen/Clewing, Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, S. 632; 
Saxer, Die internationale Steuerung der Selbstbestimmung und der Staatsentstehung, 
S. 620f. 

14 Bartl, in: Sundhaussen/Clewing, Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, S. 836. 
15 Barth, Der Zerfall Jugoslawiens und die Folgen für Europa, S. 41; Ott, Das Recht auf 

Sezession als Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts der Völker, S. 302ff.; Saxer, Die 
internationale Steuerung der Selbstbestimmung und der Staatsentstehung, S. 558. 
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Tschechoslowakei in die heutigen Staaten Tschechien und Slowakei zum 
Jahreswechsel 1992/1993 zu nennen.16 Darüber hinaus kam es in diesem 
Zeitraum zu zwei weiteren Staatensukzessionen, welche das Territorium 
heutiger Mitgliedstaaten der Europäischen Union betreffen, die allerdings 
nicht auf heutigem EU-Territorium stattfanden:17 1962 erlangte Algerien die 
Unabhängigkeit von Frankreich.18 Auch die Unabhängigkeit von ehemaligen 
portugiesischen Kolonien fiel in diese Zeit, wobei nur folgende Beispiele 
erwähnt seien: Guinea-Bissau separierte sich 1974 und Angola, Mosambik, 
São Tomé und Príncipe sowie Kap Verde folgten 1975.19 Die Demokratische 
Republik Timor-Leste separierte sich ebenfalls 1975, wurde aber aufgrund 
einer indonesischen Besatzung erst 2002 unabhängig.20 Die letzte portugiesi-
sche Überseeprovinz Macau wurde 1999 an die Volksrepublik China ze-
diert.21 Bestätigt wird dieser Eindruck, wenn man in die jüngste Vergangen-
heit blickt, genauer in das Jahr 2019: Legt man das geographische Europa 
zugrunde, so findet man Stand 2019 fünf territorial umstrittene Gebiete vor, 
welchen eine Staatensukzession vorausging. Zunächst ist das oben bereits 
erwähnte Nordzypern zu nennen. Dieses zählt völkerrechtlich zur Republik 
Zypern, wird jedoch de facto eigenständig regiert.22 Als umstritten lässt sich 
auch der Status des Kosovo bezeichnen. Dieser erklärte 2008 die Unabhän-
gigkeit von Serbien23 und ist derzeit von über hundert der 193 Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen, darunter auch von Deutschland, anerkannt.24 Das 
geographisch zu Europa zählende Transnistrien machte sich durch Sezession 
1990 von der Republik Moldau unabhängig,25 wird aber völkerrechtlich nicht 

 
16 Hosková, ZaÖRV 1993, 689, 693; vgl. allgemein hierzu Kipke/Bútora, Abschied von 

der Tschechoslowakei. 
17 Außer Acht gelassen werden an dieser Stelle aufgrund des „Brexit“ Sukzessionen mit 

britischer Beteiligung. 
18 Klose, Menschenrechte im Schatten kolonialer Gewalt, S. 113f.; v. Münchhausen, 

Kolonialismus und Demokratie, S. 413ff.; Springhall, Decolonization since 1945, S. 156. 
19 Marques, Geschichte Portugals und des portugiesischen Weltreichs, S. 645, 648; 

Springhall, Decolonization since 1945, S. 180. 
20 Franz, Osttimor und das Recht auf Selbstbestimmung, S. 21f., 49; Marques, Ge-

schichte Portugals und des portugiesischen Weltreichs, S. 648; Ott, Das Recht auf Sezessi-
on als Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts der Völker, S. 347ff.; Saxer, Die internatio-
nale Steuerung der Selbstbestimmung und der Staatsentstehung, S. 592f.; Springhall, 
Decolonization since 1945, S. 180. 

21 Porter, in: Stearns, The Oxford encyclopedia of the modern world – V, S. 1. 
22 Krumbiegel, Die Pflicht zur Nicht-Anerkennung völkerrechtswidriger Gebietsände-

rungen, S. 94. 
23 Grimmeiß, Sezession und Reaktion, S. 159ff.; Krumbiegel, Die Pflicht zur Nicht-

Anerkennung völkerrechtswidriger Gebietsänderungen, S. 98. 
24 Auswärtiges Amt, Kosovo: Überblick. 
25 Bochmann, Die Republik Moldau, S. 123f.; Hanne, Der Transnistrien-Konflikt, S. 17; 

Mammadov, Die Sezessionskonflikte im postsowjetischen Raum und das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker, S. 74. 
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anerkannt.26 Einer breiten Bevölkerung bekannt ist die Annexion der Halbin-
sel Krim sowie der Stadt Sewastopol durch Russland 2014.27 Nahezu gleich-
zeitig machten sich die Volksrepubliken Donezk und Lugansk von der Ukrai-
ne unabhängig,28 die sich zunächst zum Föderativen Staat Neurussland29 und 
nach dessen Scheitern 2017 zu „Kleinrussland“ zusammenschlossen;30 diese 
werden jedoch ebenfalls aufgrund der Sezession völkerrechtlich nicht aner-
kannt.31 Darüber hinaus wird derzeit in zahlreichen Staaten über mögliche 
Staatensukzessionen debattiert oder referiert: In Bougainville fand vom 
23.11.2019 bis 07.12.2019 ein Unabhängigkeitsreferendum statt, in welchem 
sich ca. 98% der Teilnehmenden für eine Unabhängigkeit von Papua-
Neuguinea aussprachen. Das Ergebnis muss jedoch noch durch das Parlament 
von Papua-Neuguinea ratifiziert werden.32 Nachdem Neukaledonien bereits 
2018 über die Unabhängigkeit von Frankreich abgestimmt und sich für einen 
Verbleib ausgesprochen hatte,33 ist für 2020 ein erneutes Referendum ge-
plant.34 Ebenfalls 2020 plant der Bundesstaat Chuuk, ein Referendum über 
die Unabhängigkeit von Mikronesien durchzuführen.35 Innerhalb Europas 
strebt Schottland nach 2014 im Zuge des „Brexit“ ein erneutes Referendum 
über seine Unabhängigkeit an.36 

 
26 Stremmel, Endstation Lenin. 
27 Grimmeiß, Sezession und Reaktion, S. 168ff.; Jobst, Geschichte der Ukraine, S. 262; 

Kappeler, Kleine Geschichte der Ukraine, S. 351ff.; Krumbiegel, Die Pflicht zur Nicht-
Anerkennung völkerrechtswidriger Gebietsänderungen, S. 118f.; Luchterhandt, AVR 2014, 
137, 164f., 169. 

28 Deutsche Welle v. 16.11.2018, Separatisten in Ostukraine halten umstrittene Wahlen 
ab. 

29 Boy, Das Gespenst von «Neurussland». 
30 Deutsche Welle v. 18.07.2017, Ostukrainische Separatisten rufen „Kleinrussland“ 

aus; Zeit Online v. 18.07.2017, Prorussische Rebellen rufen neuen Staat aus. 
31 Deutsche Welle v. 18.07.2017, Ostukrainische Separatisten rufen „Kleinrussland“ 

aus; Zeit Online v. 18.07.2017, Prorussische Rebellen rufen neuen Staat aus. 
32 Bielicki, Die Kosten der Freiheit; Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 11.12.2019, 

Frühere deutsche Kolonie Bougainville entscheidet sich für Unabhängigkeit; Zoll, Bou-
gainville stimmt mit 86 Prozent für Unabhängigkeit von Papua-Neuguinea nennt hingegen 
eine Zustimmung von 86 %. 

33 Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 04.11.2018, Neukaledonien bleibt bei Frankreich. 
34 Neue Züricher Zeitung v. 11.10.2019, Neukaledonien will erneut über Unabhängig-

keit von Frankreich abstimmen. 
35 Händel, Auf der Suche nach Unabhängigkeit. 
36 tagesschau.de v. 13.12.2019, Schottland schiebt neues Referendum an. 
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B. Ziele der Arbeit und Gang der Darstellung 
B. Ziele und Gang der Darstellung 
Das Völkerrecht hat sich bereits auf vielfältige Weise mit dem Thema Staa-
tensukzessionen beschäftigt.37 Dennoch gehört es immer noch zu den umstrit-
tensten Gebieten des Völkerrechts,38 was bereits auf seine Sonderstellung und 
Komplexität hinweist. Obwohl jede Staatensukzession auch kollisionsrechtli-
che Fragen aufwirft, wurde das Thema im Kontext des Internationalen Privat-
rechts hingegen nur vereinzelt und lediglich unter bestimmten Gesichtspunk-
ten analysiert. Gesetzliche Regelungen finden sich allein im Zusammenhang 
mit der Inkorporation der DDR. Dabei beziehen sich diese Normen nur auf 
die innerstaatliche Perspektive der an der Sukzession beteiligten Staaten und 
sind folglich nicht direkt auf grenzüberschreitende Fälle übertragbar. Der 
Umgang mit solchen Konstellationen ist aber gerade Aufgabe des Internatio-
nalen Privatrechts – auch wenn dieses mit Staatensukzessionen zusammen-
trifft:39 Wie bestimmt sich das anwendbare Recht in der Verflechtung von 
grenzüberschreitendem Sachverhalt und Staatensukzession? 

Um diese Frage zu beantworten, ist zunächst im Rahmen eines „allgemei-
nen Teils“ zu klären, was grundsätzlich unter einer Staatensukzession zu 
verstehen ist und wie sich diese von ihren Nachbarbereichen abgrenzt (Kapi-
tel 2). Den Ausgangspunkt der Betrachtung soll dabei das Völkerrecht bilden: 
Da der Begriff der Staatensukzession bereits den Terminus „Staat“ beinhaltet, 
steht dieser umfassende und eine ganze juristische Disziplin füllende Begriff 
der Untersuchung voran. Teil der Analyse zum Sukzessionsbegriff wiederum 
wird es sein, welche Fallgruppen sich bilden lassen (Kapitel 2, Teil A.). Im 
Folgenden sind – ausgehend vom Verhältnis von Völkerrecht und Internatio-
nalem Privatrecht – dieselben Fragen auch für das Kollisionsrecht zu beant-
worten (Kapitel 2, Teil B.). Zuletzt ist in Abgrenzung zum Intertemporalen 

 
37 Vgl. nur exemplarisch Baer, Der Zerfall Jugoslawiens im Lichte des Völkerrechts; 

Drinhausen, Die Auswirkungen der Staatensukzession auf Verträge eines Staates mit 
privaten Partnern; Dörr, Die Inkorporation als Tatbestand der Staatensukzession; Fasten-
rath u.a., Das Recht der Staatensukzession; W. Fiedler, Das Kontinuitätsproblem im Völ-
kerrecht; Hammer, Staatenfolge und Staatennachfolge; Herbig, Staatensukzession und 
Staatenintegration; Hummer, Swiss. Rev. Int'l & Eur. L. 1993, 425; Kirsten, Einige Prob-
leme der Staatennachfolge; Kohen, Secession; Krumbiegel, Die Pflicht zur Nicht-
Anerkennung völkerrechtswidriger Gebietsänderungen; Mrak, Succession of states; 
O'Connell, State succession in municipal law and international law; Ott, Das Recht auf 
Sezession als Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts der Völker; Schoenborn, Staatensuk-
zessionen; Silagi, Staatsuntergang und Staatennachfolge; vgl. hinsichtlich eines ausführli-
chen Literaturnachweises Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht: Bd I/1, S. 157f. 

38 Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht: Bd I/1, S. 158; W. Fiedler, 24 German Y.B. 
Int'l L. 9 1981, 9, 9; Jaksic, IPRax 1999, 118, 120; Kipke/Bútora, Abschied von der Tsche-
choslowakei, S. 165; Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, S. 608. 

39 Ebenroth, in: Fastenrath/Schweisfurth/Ebenroth, Das Recht der Staatensukzession, 
S. 280. 



6 1. Kapitel: Einleitung  

Privatecht festzustellen, welche Inhalte und Methoden auf das sukzessionsbe-
dingte Recht übertragen werden können (Kapitel 2, Teil C.). Sind diese abs-
trakten Fragestellungen als Vorbemerkungen geklärt, so ist die oben aufge-
worfene Frage als Kernziel der vorliegenden Arbeit zu beantworten: Wie 
wirken sich Staatensukzessionen auf das Internationale Privatrecht aus? Da-
bei sollen anhand einer typischen kollisionsrechtlichen Prüfung bei jedem 
einzelnen Schritt die Besonderheiten beleuchtet werden, welche sich durch 
eine Staatensukzession ergeben. Ausgehend von der Häufigkeit der Erwäh-
nung in der bisher bestehenden Literatur soll zunächst mit der Verweisungs-
richtung begonnen werden (Kapitel 3). Hier wird insbesondere der Thematik 
einer Leerverweisung aufgrund einer unwandelbaren Anknüpfung auf einen 
wegen einer Dismembration nicht mehr existierenden Staat Raum eingeräumt 
werden. Neben der Analyse verschiedener Lösungswege soll jedoch die Ein-
ordnung in den Gesamtzusammenhang im Vordergrund stehen, was insbe-
sondere auch Konstellationen einschließt, die sich durch andere Arten von 
Staatensukzessionen ergeben (Kapitel 3, Teil A.). Zudem sind auch die Aus-
wirkungen auf wandelbare Anknüpfungen zu untersuchen und daran an-
schließend der Sonderfall einer subjektiven Anknüpfung (Kapitel 3, Teile B 
und C). Dieser Einstieg darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass einer 
Verweisung eine Anknüpfung vorangeht. Da das Internationale Privatrecht 
regelmäßig an das „Recht des Staates…“ anknüpft, berühren Staatensukzes-
sionen folglich auch die Anknüpfung (Kapitel 4). Die Wirkungen sollen dabei 
nach einer kurzen Erläuterung der Methodik (Kapitel 4, Teil A.) anhand der 
im Internationalen Privatrecht zentralen Anknüpfungspunkte der Staatsange-
hörigkeit und des gewöhnlichen Aufenthalts dargestellt werden (Kapitel 4, 
Teile B und C). Steht die anwendbare Rechtsordnung fest, können dennoch 
Änderungen aufgrund der Besonderheiten von Staatensukzessionen erforder-
lich sein (Kapitel 5). Insbesondere ist dabei an einen möglichen Verstoß ge-
gen den ordre public aufgrund der Völkerrechtswidrigkeit der Sukzession zu 
denken (Kapitel 5, Teil A.). Daran anschließend wird auf das Handeln unter 
nicht mehr bestehendem Recht (Kapitel 5, Teil B.), die bewusste Geset-
zesumgehung (Kapitel 5, Teil C.) und die Transposition (Kapitel 5, Teil D.) 
eingegangen, bevor das Kapitel mit der Frage, wie mit Rückwirkungen im 
Zuge von Staatensukzessionen umzugehen ist, schließt (Kapitel 5, Teil E.). 
Die gewonnenen Erkenntnisse wiederum sollen über Regelungsnotwendig-
keiten de lege ferenda entscheiden (Kapitel 6, Teil A.). 

Die folgende Darstellung zur Staatensukzession im Internationalen Privat-
recht soll nun – anknüpfend an das einleitende Zitat von Richard von 
Weizsäcker – die verschiedenen Formen von Staatensukzessionen in Bezug 
auf ihre jeweiligen internationalprivatrechtlichen Fragestellungen „mit Inhalt 
und Leben“ füllen. 
 



   
 

 

Kapitel 2 

Begriffsklärung und Einordnung: Staat und 
Staatensukzessionen 

Um die Auswirkungen von Staatensukzessionen auf das Internationale Privat-
recht, namentlich auf Verweisungen, Anknüpfungen und die Anwendung 
fremden Rechts, aufzeigen zu können, ist zunächst der Begriff der Staa-
tensukzession zu klären sowie dessen Einordnung und Abgrenzung im Ver-
hältnis zu den Nachbargebieten des Internationalen Privatrechts. 

Dabei ist der Begriff des Staates nicht nur maßgebender Wortbestandteil 
und zugleich inhaltlicher Taktgeber der Staatensukzession. Das Internationale 
Privatrecht verweist vielmehr über verschiedene Anknüpfungspunkte auch 
regelmäßig auf das „Recht eines Staates“.1 Ausgangspunkt jeglicher Betrach-
tung muss damit der Staatsbegriff sein. In einem ersten Schritt ist dabei auf 
das Verständnis des Völkerrechts zurückzugreifen,2 welches sich mit den 
rechtlichen Beziehungen der Völkerrechtssubjekte und damit auch der Staa-
ten zueinander beschäftigt3 (A.). In diesem Rahmen ist grundsätzlich zu klä-
ren, was das Völkerrecht unter einem Staat versteht. Erst danach kann auf die 
Staatensukzession und deren Fallgruppen eingegangen werden. In einem 
zweiten Schritt sind dieselben Fragestellungen für das Internationale Privat-
recht aufzuwerfen (B.). Zunächst ist zu klären, ob die Feststellungen des 
Völkerrechts direkt auf das Kollisionsrecht übertragen werden müssen oder 
sollten bzw. von welchen, ggf. eigenen Begriffen und Konstellationen das 
Internationale Privatrecht ausgeht. An diese Ergebnisse anschließend soll in 

 
1 Siehe nur „dem Recht des Staates, in dem der Verkäufer seinen gewöhnlichen Aufent-

halt hat“ gem. Art. 4 Abs. 1 lit. a Rom I-VO; „dem Recht des Staates, in dem die unbeweg-
liche Sache belegen ist“ gem. Art. 4 Abs. 1 lit. c Rom I-VO; „das Recht des Staates […], in 
dem der Schaden eintritt“ gem. Art. 4 Abs. 1 Rom II-VO; „dem Recht des Staates, dessen 
Staatsangehörigkeit beide Ehegatten […] besitzen“ gem. Art. 8 lit. c Rom III-VO; „dem 
Recht des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes“ gem. Art. 16 Abs. 1 KSÜ; 
„das Recht eines Staates, dem eine der Parteien […] angehört“ gem. Art. 8 Abs. 1 lit. a 
HUP; „dem Recht des Staates, dem die Person angehört“ gem. Art. 7 Abs. 1 und Art. 10 
Abs. 1 EGBGB. 

2 Da im Rahmen dieser Arbeit das Völkerrecht lediglich die Grundlage für die kollisi-
onsrechtliche Beurteilung bilden soll, sind vertiefte Aussagen zum Völkerrecht weder 
möglich noch zweckmäßig, weshalb diese im Folgenden kurzgehalten werden. 

3 Heintschel v. Heinegg/Frau, in: BeckOKGG, Art. 25, Rn. 1; Herdegen, Völkerrecht, 
§ 1 Rn. 4; Vitzthum, in: Vitzthum/Proelß/Bothe, Völkerrecht, Rn. 32. 
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einem letzten Schritt die sukzessionsbedingte Kollision im Spannungsfeld 
zwischen Internationalem Privatrecht und Intertemporalem Privatrecht dog-
matisch eingeordnet werden (C.). 

A.  Begriff und Einordnung im Völkerrecht 
A. Einordnung im Völkerrecht 
Den Ausgangspunkt der Darstellung bildet das Völkerrecht. 

I. Staatsbegriff 

Zunächst soll kurz auf den Begriff des Staates eingegangen werden, da dieser 
sowohl die Grundlage für die Staatensukzession an sich ist, als auch den 
Träger der Rechtsordnung darstellt, auf welche das Internationale Privatrecht 
verweist. Auf Grund dieser Interessenlage und Zielrichtung wird auch auf 
eine interdisziplinäre Definition des Staates verzichtet4 und auf eine rein 
juristische Definition abgestellt.5 

Nach der auf Georg Jellinek zurückgehenden sog. „Drei-Elemente-Lehre“ 
ist ein Staat durch drei Merkmale gekennzeichnet: das Staatsvolk, das Staats-
gebiet und eine nach außen nur an das Völkerrecht gebundene, nach innen 
autonome diesbezügliche Gewalt.6 Unter dem Staatsvolk ist dabei ein dauer-
hafter, dem Staate zugehöriger Personenverband zu verstehen, der in der 
Geschlechterfolge fortlebt.7 Das Staatsgebiet wiederum ist ein gesicherter 
Raum, in dem ein Volk seine Herrschaft effektiv ausüben kann und über den 
ihm die Verfügungsgewalt zusteht.8 Als Staatsgewalt sieht man zuletzt die 
Herrschaftsgewalt sowohl über das Staatsvolk als auch über das Staatsgebiet 

 
4 Vgl. für einen Überblick über die verschiedenen Staatstheorien allgemein 

Katz/Sander, Staatsrecht, § 3 Rn. 33 sowie ausführlich Vesting, Staatstheorie, Rn. 5ff., 
Voigt, Staatsdenken und Zippelius, Geschichte der Staatsideen. 

5 Im Folgenden wird allein auf die Definitionen Jellineks und Kelsens zurückgegriffen, 
da diese für die Definition im Internationalen Privatrecht relevant werden. Eine Darstel-
lung der verschiedenen Lehren – auch in Bezug auf die daraus folgenden Theorien zur 
Staatensukzession – findet sich bei Hammer, Staatenfolge und Staatennachfolge, S. 39ff. 

6 G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 394ff.; vgl. dazu auch Epping, in: Ep-
ping/Heintschel v. Heinegg, Völkerrecht, § 7 Rn. 1. 

7 Gornig, Der völkerrechtliche Status Deutschlands zwischen 1945 und 1990, S. 4; G. 
Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 406ff.; Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 
S. 225. 

8 Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht: Bd I/1, S. 318; G. Jellinek, Allgemeine Staats-
lehre, S. 394ff.; Gornig, Der völkerrechtliche Status Deutschlands zwischen 1945 und 
1990, S. 4; Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, S. 224. 
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durch volle Selbstregierung und rechtliche Unabhängigkeit von anderen Staa-
ten an.9 

Kelsen hingegen stellt die Rechtsordnung in das Zentrum seines Staatsbe-
griffs. Anknüpfend an die oben dargestellte Drei-Elemente-Lehre definiert er 
den Staat als eine relativ zentralisierte Rechtsordnung. Dabei bildet das 
Staatsvolk den personalen und das Staatsgebiet den räumlichen Geltungsbe-
reich einer Rechtsordnung. Die Staatsgewalt liegt in der Geltung einer effek-
tiven staatlichen Rechtsordnung.10 Danach sind nach der Definition Kelsens 
Staat und Rechtsordnung inhaltlich identisch.11 

Im geschriebenen Völkerrecht hat allein die Beschreibung Jellineks Nie-
derschlag gefunden. So bestimmt Art. 1 der Montevideo-Konvention vom 
26.12.1933:12 

“The state as a person of international law should possess the following qualifications: a) 
permanent population; b) a defined territory; c) government; and d) capacity to enter into 
relations with other states.”13 

Damit geht die Montevideo-Konvention über die drei Elemente von Jellinek 
hinaus und präzisiert die Staatsgewalt mit dem zusätzlichen Element der 
Fähigkeit, völkerrechtliche Verträge abzuschließen. Allerdings hat sich dieses 
Element in der Staatenpraxis nicht durchgesetzt,14 da die Fähigkeit völker-
rechtliche Verträge zu schließen nicht auf Staaten begrenzt ist.15 

Ob die jeweiligen Elemente, Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt,16 
vorliegen, beurteilt sich absolut und rein tatsächlich, d.h. das Vorliegen eines 
Staates ist nicht abhängig von der Anerkennung durch andere Staaten; diese 

 
9 Gornig, Der völkerrechtliche Status Deutschlands zwischen 1945 und 1990, S. 4; G. 

Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 427ff.; Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, 
S. 225. 

10 Kelsen, Reine Rechtslehre, S. 291ff. 
11 Im Kontext des Völkerrechts kann diese Gleichsetzung zu Problemen führen: Verliert 

die Rechtsordnung aufgrund eines revolutionären Umsturzes ihre Geltung, so geht folglich 
auch der entsprechende Staat unter. Dies steht im Widerspruch zu der im Völkerrecht 
notwendigen Kontinität von Staaten. Vgl. hierzu Ebenroth, in: Fasten-
rath/Schweisfurth/Ebenroth, Das Recht der Staatensukzession, S. 241 sowie Schöbe-
ner/Knauff, Allgemeine Staatslehre, § 3 Rn. 13. 

12 Abgedruckt in: Abkommen über Rechte und Pflichten der Staaten unterzeichnet auf 
der 7. Panamerikanischen Konferenz am 26.12.1933, ZaöRV 1934, 650; Baer, Der Zerfall 
Jugoslawiens im Lichte des Völkerrechts, S. 47. 

13 Deutsche Übersetzung: Der Staat als Person des Völkerrechts sollte über folgende 
Voraussetzungen verfügen: a) ständige Bevölkerung; b) ein definiertes Gebiet; c) eine 
Regierung; und d) die Fähigkeit, Beziehungen zu anderen Staaten einzugehen. 

14 Epping, in: Epping/Heintschel v. Heinegg, Völkerrecht, § 7 Rn. 2; Zygojannis, Ge-
burt aus Ruinen, S. 64. 

15 Heintschel v. Heinegg, in: Epping/Heintschel v. Heinegg, Völkerrecht, § 12 Rn. 2; 
Zygojannis, Geburt aus Ruinen, S. 64. 

16 Vgl. hierzu, insbesondere zur Frage der Völkerrechtsmäßigkeit, S. 39f. 
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ist lediglich deklaratorisch.17 Sobald ein Staat im Sinn der Drei-Elemente-
Lehre besteht, kommt diesem auch Völkerrechtssubjektivität zu, d.h. er ist 
Träger von völkerrechtlichen Rechten und Pflichten.18 Darüber hinaus übt ein 
Staat auf seinem Staatsgebiet die territoriale Souveränität aus. Darunter ist 
die umfassende Herrschaft über einen bestimmten Raum, das Staatsgebiet, zu 
verstehen.19 Wichtigster Inhalt hiervon ist das Recht zur Ausübung der Ge-
bietshoheit, also die Herrschaft über die in einem bestimmten Raum befindli-
chen Personen und Güter.20 

II. Staatensukzessionen 

Direkt aus diesem Staatsbegriff leitet sich der Begriff der Staatensukzession 
ab – sowohl in wörtlicher als auch in inhaltlicher Hinsicht –, sodass daran 
auch deren Rechtsfolgen und Fallgruppen anschließen. 

1. Begriff und allgemeine Voraussetzungen 

Der Begriff der Sukzession geht etymologisch auf das lateinische successio 
zurück, was Nachfolge bedeutet. Während die völkerrechtliche Literatur 
zahlreiche Definitionen hervorgebracht hat,21 findet sich eine Legaldefinition 
in den beiden Wiener Konventionen über die Staatennachfolge in Verträge 

 
17 Epping, in: Epping/Heintschel v. Heinegg, Völkerrecht, § 7 Rn. 175; Geiger, Staats-

recht III, S. 40; BVerfG, Ent. v. 31.07.1973 (2 BvF 1/73), BVerfGE 36, 1, 22 = JZ 1973, 
583; vgl. zum Überblick über den Streitstand, ob die Anerkennung von Staaten statusver-
leihend ist Epping, in: Epping/Heintschel v. Heinegg, Völkerrecht, § 7 Rn. 174. 

18 Dornbusch, Das Schicksal der völkerrechtlichen Verträge der DDR nach der Herstel-
lung der Einheit Deutschlands, S. 18; Epping, in: Epping/Heintschel v. Heinegg, Völker-
recht, § 6 Rn. 7; Hobe/Kimminich, Einführung in das Völkerrecht, S. 67. 

19 Gornig, in: Gornig/Horn, Territoriale Souveränität und Gebietshoheit, S. 37. 
20 Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht: Bd I/1, S. 318; Verdross/Simma, Universelles 

Völkerrecht, S. 655. 
21 Ob die Staatensukzession bereits die tatsächlichen Veränderungen hinsichtlich eines 

Staatsgebiets erfasst oder unter der Staatennachfolge deren Rechtsfolgen als Sukzession in 
die Rechte und Pflichten eines anderen Staates verstanden werden, ist umstritten. Ebenso 
ist streitig, wie die sachliche Reichweite des Begriffs zu verstehen ist, also ob Vorausset-
zung ein Wechsel der territorialen Souveränität ist oder ein Wechsel der Gebietshoheit 
ausreicht. Vgl. zu den verschiedenen Definitionen Ebenroth, in: Fasten-
rath/Schweisfurth/Ebenroth, Das Recht der Staatensukzession, S. 240; Hammer, Staaten-
folge und Staatennachfolge, S. 37; Herbst, Staatensukzession und Staatsservituten, 
S. 16ff.; Huber, Beiträge zu einer Lehre von der Staatensuccession, S. 5; O'Connell, State 
succession in municipal law and international law, S. 3; Schoenborn, Staatensukzessionen, 
S. 6; Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, S. 607ff. Im Folgenden soll nur auf den 
Tatbestand des Wechsels der Gebietshoheit abgestellt werden. So ist der Sukzessionsbe-
griff unabhängig von der Völkerrechtsmäßigkeit der neuen Staatsgewalt zu sehen und 
gleichzeitig ermöglicht diese Betrachtung eine umfassendere Parallele zum Internationalen 
Privatrecht. 
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